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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 
Nr. 59/2004 

vom 26. April 2004 

zur Änderung des Anhangs II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und 
Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS - 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geändert durch das 
Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend 
"Abkommen" genannt, insbesondere auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemeinsamen EWR-
Ausschusses Nr. 23/2004 vom 19. März 2004 1 geändert. 

(2) Die Richtlinie 98/73/EG der Kommission vom 18. September 1998 zur 
vierundzwanzigsten Anpassung der Richtlinie 67/548/EWG des Rates zur 
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, 
Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe an den technischen Fortschritt2, 
berichtigt durch ABl. L 285 vom 8.11.1999, S.1, ist in das Abkommen aufzunehmen. 

(3) Die Richtlinie 98/98/EG der Kommission vom 15. Dezember 1998 zur 
fünfundzwanzigsten Anpassung der Richtlinie 67/548/EWG des Rates zur 
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, 
Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe an den technischen Fortschritt3, 
berichtigt durch ABl. L 293 vom 15.11.1999, S.1, ist in das Abkommen aufzunehmen. 

(4) Die Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 
1999 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 
für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Zubereitungen4, 
berichtigt in ABl. L 6 vom 10.1.2002, S. 70, ist in das Abkommen aufzunehmen.  

(5) Die Richtlinie 2000/32/EG der Kommission vom 19. Mai 2000 zur 
sechsundzwanzigsten Anpassung der Richtlinie 67/548/EWG des Rates zur 
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, 
Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe an den technischen Fortschritt5 ist 
in das Abkommen aufzunehmen. 

                                                 
1 ABl. L 127 vom 29.4.2004, S. 128. 
2 ABl. L 305 vom 16.11.1998, S. 1. 
3 ABl. L 355 vom 30.12.1998, S. 1. 
4 ABl. L 200 vom 30.7.1999, S. 1. 
5 ABl. L 136 vom 8.6.2000, S. 1. 
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(6) Die Richtlinie 2000/33/EG der Kommission vom 25. April 2000 zur 
siebenundzwanzigsten Anpassung der Richtlinie 67/548/EWG des Rates zur 
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, 
Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe an den technischen Fortschritt6 ist 
in das Abkommen aufzunehmen. 

(7) Die Entscheidung 2000/368/EG der Kommission vom 19. Mai 2000 zur Änderung der 
Richtlinie 98/98/EG zur fünfundzwanzigsten Anpassung der Richtlinie 67/548/EWG 
des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die 
Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe an den technischen 
Fortschritt7 ist in das Abkommen aufzunehmen. 

(8) Die Richtlinie 2001/58/EG der Kommission vom 27. Juli 2001 zur zweiten Änderung 
der Richtlinie 91/155/EWG zur Festlegung der Einzelheiten eines besonderen 
Informationssystems für gefährliche Zubereitungen gemäß Artikel 14 der Richtlinie 
1999/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und für gefährliche Stoffe 
gemäß Artikel 27 der Richtlinie 67/548/EWG des Rates (Sicherheitsdatenblätter)8 ist 
in das Abkommen aufzunehmen. 

(9) Die Richtlinie 2001/59/EG der Kommission vom 6. August 2001 zur 28. Anpassung 
der Richtlinie 67/548/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Einstufung, Verpackung und 
Kennzeichnung gefährlicher Stoffe an den technischen Fortschritt9 ist in das 
Abkommen aufzunehmen. 

(10) Die Richtlinie 2001/60/EG der Kommission vom 7. August 2001 zur Anpassung der 
Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Einstufung, 
Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Zubereitungen10 an den technischen 
Fortschritt ist in das Abkommen aufzunehmen. 

(11) Mit der Richtlinie 1999/45/EG werden die Richtlinien 78/631/EWG11, 88/379/EWG12, 
89/178/EWG13, 90/35/EWG14, 90/492/EWG15, 91/442/EWG16, 93/18/EWG17 und 
96/65/EG18 aufgehoben, die in das Abkommen aufgenommen werden und folglich 
daraus zu streichen sind - 

                                                 
6 ABl. L 136 vom 8.6.2000, S. 90. 
7 ABl. L 136 vom 8.6.2000, S. 108. 
8 ABl. L 212 vom 7.8.2001, S. 24. 
9 ABl. L 225 vom 21.8.2001, S. 1. 
10 ABl. L 226 vom 22.8.2001, S. 5. 
11 ABl. L 206 vom 29.7.1978, S. 13. 
12 ABl. L 187 vom 16.7.1988, S. 14. 
13 ABl. L 64 vom 08.3.1989, S. 18. 
14 ABl. L 19 vom 24.1.1990, S. 14. 
15 ABl. L 275 vom 5.10.1990, S. 35. 
16 ABl. L 238 vom 27.8.1991, S. 25. 
17 ABl. L 104 vom 29.4.1993, S. 46. 
18 ABl. L 265 vom 18.10.1996, S. 15. 
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BESCHLIESST: 

Artikel 1 

Anhang II Kapitel XV des Abkommens wird nach Maßgabe der Anhänge I, II und III dieses 
Beschlusses geändert. 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Richtlinien 98/73/EG, berichtigt durch ABl. L 285 vom 8.11.1999, S. 1, 
98/98/EG, berichtigt durch ABl. L 293 vom 15.11.1999, S. 1, 99/45/EG, berichtigt durch ABl. 
L. 6 vom 10.1.2002, S. 70, 2000/32/EG, 2000/33/EG, 2001/58/EG, 2001/59/EG und 
2001/60/EG und der Entscheidung 2000/368/EG in isländischer und norwegischer Sprache, 
der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist 
verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 27. April 2004 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens vorliegen*. 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der 
Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 26. April 2004 

 Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
 Der Vorsitzende 
 
 
 
 
 P. Westerlund 
  
  
 Die Sekretäre 
 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
 
 
 
 Ø. Hovdkinn M. Brinkmann 

                                                 
*Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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ANHANG I  
zum Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 59/2004 

Anhang II Kapitel XV des Abkommens wird wie folgt geändert: 

1. Nummer 1 (Richtlinie 67/548/EWG des Rates) wird wie folgt geändert: 

1.1 Folgende Gedankenstriche werden angefügt: 

“- 398 L 0073: Richtlinie 98/73/EG der Kommission vom 18. September 1998 
(ABl. L 305 vom 16.11.1998, S. 1), berichtigt in ABl. L 285 vom 8.11.1999, S. 
1, 

- 398 L 0098: Richtlinie 98/98/EG der Kommission vom 15. Dezember 1998 
(ABl. L 355 vom 30.12.1998, S. 1), berichtigt in ABl. L 293 vom 15.11.1999, 
S. 1, 

- 32000 L 0032: Richtlinie 2000/32/EG der Kommission vom 19. Mai 2000 
(ABl. L 136 vom 8.6.2000, S. 1), 

- 32000 L 0033: Richtlinie 2000/33/EG der Kommission vom 25. April 2000 
(ABl. L 136 vom 8.6.2000, S. 90), 

- 32000 D 0368: Entscheidung 2000/368/EG der Kommission vom 19. Mai 2000 
(ABl. L 136 vom 8.6.2000, S. 108), 

- 32001 L 0059: Richtlinie 2001/59/EG der Kommission vom 6. August 2001 
(ABl. L 225 vom 21.8.2001, S. 1)." 

1.2 Die Anpassung der Richtlinie 67/548/EWG erhält folgende Fassung: 

„Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit den folgenden 
Anpassungen: 

(a) Anhang I der Richtlinie wird gemäß den Anlagen 3 und 4 zu Anhang II des 
Abkommens ergänzt: 

(b) Für den Informationsaustausch gilt Folgendes: 

(i) Die EFTA-Staaten, die die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften über 
gefährliche Stoffe und Zubereitungen einhalten, geben gleichwertige 
Garantien wie die in der Gemeinschaft geltenden dafür, dass 

– sich bei Informationen, die gemäß der Richtlinie innerhalb der 
Gemeinschaft aufgrund des Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses als 
vertraulich behandelt werden, nur diejenigen EFTA-Staaten an dem 
Informationsaustausch beteiligen, die die einschlägigen 
Gemeinschaftsvorschriften übernommen haben; 

– vertrauliche Informationen in den EFTA-Staaten in demselben Umfang 
geschützt werden wie in der Gemeinschaft. 

(ii) Am Informationsaustausch über alle anderen Aspekte beteiligen sich 
sämtliche EFTA-Staaten wie in der Richtlinie vorgesehen. 
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(c) Folgende Bestimmungen finden bis zum 30. Juni 2005 auf Norwegen keine 
Anwendung: 

(i) Artikel 30 in Verbindung mit den Artikeln 4 und 6 in Bezug auf Stoffe, 
die gemäß den geltenden norwegischen OAR-
Kennzeichnungsbestimmungen gekennzeichnet sind; 

(ii) Artikel 30 in Verbindung mit Artikel 27 in Bezug auf 
Sicherheitsdatenblätter für Stoffe, die unter Absatz 1 Buchstaben c und i 
fallen, und für Stoffe, die in der derzeitigen norwegischen Liste der 
Schwellengrenzwerte (Verwaltungsnormen) aufgeführt sind. 

(d) Folgende Bestimmungen finden auf Norwegen keine Anwendung: 

(i) Artikel 30 in Verbindung mit den Artikeln 4 und 5, in Bezug auf die 
Vorschriften für Einstufung, Kennzeichnung und/oder spezifische 
Konzentrationsgrenzwerte für die Stoffe oder Stoffgruppen, die in 
Anhang I der Richtlinie sowie in der folgenden Liste aufgeführt sind. Für 
diese Stoffe kann Norwegen die Anwendung abweichender 
Bestimmungen für Einstufung, Kennzeichnung und/oder spezifische 
Konzentrationsgrenzwerte vorschreiben;  

Bezeichnung CAS-Nr. Index-Nr. EINECS 
n-Hexan 110-54-3 601-037-00-0 203-777-6 
Benzo[a]pyren Benzo(def)chrysen 50-32-8 601-032-00-3 200-028-5 
Acrylamid 79-06-1 616-003-00-0 201-173-7 
Cadmiumsulfid 1306-23-6 048-010-00-4 215-147-8 
Bleichromat 7758-97-6 082-004-00-2 231-846-0 
Bleisulfochromatgelb (C.I. 
Pigment Yellow 34) 

1344-37-2 082-009-00-X 215-693-7 

Bleichromatmolybdatsulfat-rot 
(C.I. Pigment Red 104) 

12656-85-8 082-010-00-5 235-759-9 

Ethyl-2-Cyanoacrylat 7085-85-0 607-236-009 230-391-5 
Methyl-2-Cyanoacrylat 137-05-3 607-235-00-3 205-275-2 

(ii) Artikel 30 in Verbindung mit den Artikeln 4 und 6 in Bezug auf die 
Vorschriften für die Einstufung und Kennzeichnung und/oder spezifische 
Konzentrationsgrenzwerte für die Stoffe oder Stoffgruppen, die nicht in 
Anhang I der Richtlinie, aber in der folgenden Liste aufgeführt sind. Für 
diese Stoffe kann Norwegen die Anwendung abweichender 
Bestimmungen in Bezug auf Einstufung, Kennzeichnung und spezifische 
Konzentrationsgrenzwerte vorschreiben; 

Bezeichnung CAS-Nr. INDEX-NR. EINECS 

Nickelchlorid 7718-54-9  231-743-0 
Methylacrylamidoglykolat 
(Acrylamidgehalt zw. 0,1 % u. 
0,01 %) 

77402-05-2 [NOR-UNN-
02-91] 

403-230-3 

Methylacrylamidometoxyacetat 
(Acrylamidgehalt zw. 0,1% u. 0,01  

77402-03-0 [NOR-UNN-
03-01] 

401-890-7 
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(iii) Für die unter Nummer 1 Buchstaben d und i fallenden Stoffe die 
Bestimmungen des Artikels 23 Absatz 2 der Richtlinie, die den Vermerk 
"EG-Kennzeichnung" vorschreiben; 

(iv) Die Vertragsparteien sind sich über das Ziel einig, dass die 
Bestimmungen der gemeinschaftlichen Rechtsakte über gefährliche 
Stoffe und Zubereitungen ab 1. Juli 2005 gelten sollten. Nach den 
Kooperationsmaßnahmen zur Lösung der verbleibenden Probleme soll 
die Lage im Laufe des Jahres 2004 überprüft werden, dabei sollen auch 
Fragen geklärt werden, die nicht unter die Gemeinschaftsvorschriften 
fallen. Kommt ein EFTA-Staat zu dem Schluss, dass er eine 
Ausnahmeregelung zu den gemeinschaftlichen Rechtsakten über die 
Einstufung und Kennzeichnung benötigt, so finden letztere auf ihn keine 
Anwendung, sofern der Gemeinsame EWR-Ausschuss sich nicht auf eine 
andere Lösung einigt.“ 

2. Unter Nummer 4 (Richtlinie 76/769/EWG des Rates) erhält die Anpassung 
folgenden Wortlaut: 

„Liechtenstein steht es frei, bei folgenden Substanzen den Zugang zu seinen Märkten 
entsprechend den Anforderungen ihrer zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Abkommens bestehenden Rechtsvorschriften zu beschränken: 

– Quecksilberverbindungen,  

– Arsenverbindungen, 

– Pentachlorphenol, 

– Kadmium. 

Die Vertragsparteien werden die Situation im Jahre 2005 gemeinsam überprüfen." 

3. Der Wortlaut von Nummer 5 (Richtlinie 78/631/EWG des Rates) wird gestrichen. 

4. Der Wortlaut von Nummer 10 (Richtlinie 88/379/EWG des Rates) erhält folgende 
Fassung: 

„391 L 0155: Richtlinie 91/155/EWG der Kommission vom 5. März 1991 zur 
Festlegung der Einzelheiten eines besonderen Informationssystems für gefährliche 
Zubereitungen gemäß Artikel 10 der Richtlinie 88/379/EWG des Rates (ABl. L 76 
vom 22.3.1991, S. 35), geändert durch: 

- 393 L 0112: Richtlinie 93/112/EG der Kommission vom 10. Dezember 1993 
(ABl. L 314 vom 16.12.1993, S. 38), 

- 32001 L 0058: Richtlinie 2001/58/EG der Kommission vom 27. Juli 2001 
(ABl. L 212 vom 7.8.2001, S. 24). 

Die Vertragsparteien sind sich über das Ziel einig, dass die Bestimmungen der 
gemeinschaftlichen Rechtsakte über gefährliche Stoffe und Zubereitungen ab 1. Juli 
2005 gelten sollten. Nach den Kooperationsmaßnahmen zur Lösung der 
verbleibenden Probleme soll die Lage im Laufe des Jahres 2004 überprüft werden, 
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dabei sollen auch Fragen geklärt werden, die nicht unter die 
Gemeinschaftsvorschriften fallen. Kommt ein EFTA-Staat zu dem Schluss, dass er 
eine Ausnahmeregelung zu den gemeinschaftlichen Rechtsakten über die Einstufung 
und Kennzeichnung benötigt, so finden letztere auf ihn keine Anwendung, sofern der 
Gemeinsame EWR-Ausschuss sich nicht auf eine andere Lösung einigt.“ 

5. Unter Nummer 11 (Richtlinie 91/157/EWG des Rates) wird der Wortlaut der 
Anpassung gelöscht. 

6. Der Wortlaut von Nummer 12b (Richtlinie 91/442/EG der Kommission) wird 
gestrichen.  

7. Unter Nummer 12d (Richtlinie 93/67/EWG der Kommission) wird der erste Absatz 
des Wortlautes der Anpassung gelöscht. 

8. Nach Nummer 12q (Richtlinie 2002/95/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates) wird folgende Nummer eingefügt: 

„12r. 399 L 0045: Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 31. Mai 1999 zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Einstufung, Verpackung 
und Kennzeichnung gefährlicher Zubereitungen (ABl. L 200 vom 30.7.1999, S. 
1), berichtigt in ABl. L 6 vom 10.1.2002, S. 70, geändert durch: 

- 32001 L 0060: Richtlinie 2001/60/EG der Kommission vom 7. August 
2001 (ABl. L 226 vom 22.8.2001, S. 5). 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit den folgenden 
Anpassungen: 

(a) Bei den unter die Richtlinie 91/114/EWG des Rates fallenden Erzeugnissen 
steht es den EFTA-Staaten frei, den Zugang zu ihren Märkten entsprechend 
den Anforderungen ihrer zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens 
bestehenden Rechtsvorschriften zu beschränken. Auf neue EG-Vorschriften 
finden die Verfahren der Artikel 97 bis 104 des Abkommens Anwendung.  

(b) In Anhang VI Teil A wird unter Nummer 5 Folgendes angefügt: 

„Island: 

Liechtenstein: 

Norwegen:“ 

(c) Für den Informationsaustausch gilt Folgendes: 

(i) Die EFTA-Staaten, die die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften über 
gefährliche Stoffe und Zubereitungen einhalten, geben gleichwertige 
Garantien wie die in der Gemeinschaft geltenden dafür, dass: 

- sich bei Informationen, die gemäß der Richtlinie innerhalb 
der Gemeinschaft aufgrund des Geschäfts- oder 
Betriebsgeheimnisses als vertraulich behandelt werden, nur 
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diejenigen EFTA-Staaten an dem Informationsaustausch 
beteiligen, die die einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften 
übernommen haben, 

- vertrauliche Informationen in den EFTA-Staaten in 
demselben Umfang geschützt werden wie in der 
Gemeinschaft. 

(ii) Am Informationsaustausch über alle anderen Aspekte beteiligen sich 
sämtliche EFTA-Staaten wie in der Richtlinie vorgesehen.“ 

(d) Folgende Bestimmungen finden bis zum 30. Juni 2005 auf Norwegen keine 
Anwendung: 

(i) Artikel 18 in Verbindung mit den Artikeln 6 und 10 in Bezug auf 
Zubereitungen, die die in Absatz 1 Buchstaben c und i genannten Stoffe 
enthalten. 

(ii) Artikel 18 in Verbindung mit Artikel 14 in Bezug auf 
Sicherheitsdatenblätter für Zubereitungen, die Stoffe enthalten, die 
gemäß den geltenden norwegischen OAR-
Kennzeichnungsbestimmungen gekennzeichnet sind und auf 
Zubereitungen, die Stoffe enthalten, die in der geltenden norwegischen 
Liste der Schwellengrenzwerte (Verwaltungsnormen) aufgeführt sind. 

(e) Folgende Bestimmungen finden auf Norwegen keine Anwendung: 

(i) Artikel 18 in Verbindung mit den Artikeln 6 und 10 in Bezug auf 
Zubereitungen, die die in Absatz 1 Buchstaben d, i und ii genannten 
Stoffe enthalten. 

(ii) Die Vertragsparteien sind sich über das Ziel einig, dass die 
Bestimmungen der gemeinschaftlichen Rechtsakte über gefährliche 
Stoffe und Zubereitungen ab 1. Juli 2005 gelten sollten. Nach den 
Kooperationsmaßnahmen zur Lösung der verbleibenden Probleme soll 
die Lage im Laufe des Jahres 2004 überprüft werden, dabei sollen auch 
Fragen geklärt werden, die nicht unter die Gemeinschaftsvorschriften 
fallen. Kommt ein EFTA-Staat zu dem Schluss, dass er eine 
Ausnahmeregelung zu den gemeinschaftlichen Rechtsakten über die 
Einstufung und Kennzeichnung benötigt, so finden letztere auf ihn keine 
Anwendung, sofern der Gemeinsame EWR-Ausschuss sich nicht auf eine 
andere Lösung einigt.“ 

9. Die Anlagen 3 und 4 werden nach Maßgabe der Anhänge II und III zu diesem 
Beschluss eingefügt. 


